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Geht es in einem konkreten Fall letztlich (wenigstens teilweise) nicht um die eigent-
liche Bewertung der erbrachten Leistung, kommt der Unzulässigkeitsgrund nach
Art. 55 Abs. 1 lit. f VRPV nicht zum Tragen und die Verwaltungsgerichtsbeschwerde
ist insoweit zulässig.
Obergericht, 21. September 2001, OG V 01 22

Aus den Erwägungen:

1. a) Das Verwaltungsbeschwerde- und das Verwaltungsgerichtsbeschwerdeverfahren
richten sich nach der VRPV (Art. 70 Abs. 3 und 4 Gesetz über Schule und Bildung, Schulgesetz,
RB 10.1111; Art. 38 Verordnung über die Kantonale Mittelschule Uri, Mittelschulverordnung, RB
10.2401; Art. 34 Abs. 2 und 3 Regl. vom 18.08.1999 über die Maturitätsprüfungen an der Mittel-
schule des Kantons Uri, Maturitätsprüfungsregl., RB 10.2414; vgl. Art. 24 Abs. 2 aRegl. vom
01.10.1970 über die Maturitätsprüfungen an der Mittelschule des Kantons Uri, aMaturitätsprü-
fungsregl.).

b) Das Obergericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob und gegebenenfalls
inwieweit es auf ein Rechtsmittel eintreten kann (Entscheide Obergericht des Kantons Uri vom
29.06.2001, OG V 01 9, S. 2 und vom 26.02.1999, OG V 98 105, E. 1; vgl. BGE 127 V 2 E. 1a, 126
II 381 E. 1). Das Obergericht kann auf ein Rechtsmittel nicht eintreten, wenn eine Sach-
entscheidungsvoraussetzung nicht gegeben ist. Sachentscheidungsvoraussetzung ist unter ande-
rem die sachliche Zuständigkeit. Danach bestimmt sich, welche Art von Streitsachen in die Beur-
teilungszuständigkeit einer bestimmten Rechtspflegeinstanz fällt. Davon ist die Prüfungszuständig-
keit (Kognition) als weitere Sachentscheidungsvoraussetzung zu unterscheiden. Die Kognition
betrifft die Frage, nach welcher Richtung der Streitgegenstand richterlicher Prüfung untersteht
(Überprüfungszuständigkeit) (Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., Bern 1983,
S. 92 und 265). Die sachliche Zuständigkeit ist gegeben, wenn die angerufene Behörde befugt ist,
über den im Streit liegenden "Gegenstand" zu befinden (Urs Peter Cavelti, Die Verfahren vor dem
Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen, St. Gallen 1994, S. 104).

c) Die Beschwerdeentscheide des Erziehungsrates unterliegen, soweit kein Unzulässig-
keitsgrund vorliegt, der Verwaltungsgerichtsbeschwerde (Art. 54 Abs. 2 lit. b VRPV i.V.m. Art. 70
Abs. 3 und 4 Schulgesetz; Art. 38 Mittelschulverordnung; Art. 55 VRPV; vgl. Art. 24 Abs. 2 aMatu-
ritätsprüfungsregl.). Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist unzulässig gegen die Bewertung von
Schul-, Berufs- und Fähigkeitsprüfungen (Art. 55 Abs. 1 lit. f VRPV). Diese Bestimmung bringt indi-
rekt zum Ausdruck, dass das Ausarbeiten der Prüfungsaufgaben und die Bewertung der Leistun-
gen Sache der Fachleute ist. Den Examinatoren und Experten steht zudem ein breites Ermessen
zu. Betreffend die Beurteilung von Prüfungsleistungen fehlt für die richterliche Rechtskontrolle ein
taugliches Objekt (Entscheid Obergericht des Kantons Uri vom 30.01.1997, OG V 96 67, E. 2; Be-
richt und Antrag des Regierungsrates vom 16.02.1994 an den Landrat zur Verordnung über die
Verwaltungsrechtspflege [VRPV], S. 34; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, Bern 1979,
S. 480; vgl. Martin Aubert, Bildungsrechtliche Leistungsbeurteilungen im Verwaltungsprozess,
Bern 1997, S. 111 ff.; vgl. auch Art. 99 Abs. 1 lit. f OG; BGE vom 06.02.2001, 2A.49/2001, E. 2a;
107 Ib 282 E. 1b; VPB 61 (1997) Nr. 62 II S. 562 E. 1c). Geht es in einem konkreten Fall aber
letztlich (wenigstens teilweise) nicht um derartige Aspekte, kommt der Unzulässigkeitsgrund von
Art. 55 Abs. 1 lit. f VRPV nicht zum Tragen. So ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde zulässig,
wenn es beispielsweise um die Zulassung zu einer Ausbildung oder einer Prüfung oder um die
Frage der Anrechnung früherer Lehrveranstaltungen und Examina geht und dabei nicht (bloss) die
Ergebnisse von Leistungsprüfungen umstritten sind (BGE vom 06.02.2001, 2A.49/2001, E. 2a
m.H.). Das gleiche gilt, wenn die Auslegung und Anwendung von Rechtsvorschriften streitig sind
oder Verfahrensmängel gerügt werden (vgl. Martin Aubert, a.a.O., S. 111 ff. m.H. auf verschiedene
Entscheide; vgl. demgegenüber Art. 78 lit. d VRPG/BE: diese Bestimmung statuiert, abgesehen
von drei Gegenausnahmen, die Unzulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde im Bildungs-
wesen; Merkli/Aeschlimann/ Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG, Bern 1997, N. 1 und 25
ff. zu Art. 78 VRPG). In den erwähnten Fällen geht es nicht um die eigentliche Bewertung der er-
brachten Leistung und eine gerade für den Unzulässigkeitsgrund nach Art. 55 Abs. 1 lit. f VRPV



angeführte mangelnde oder geringere Justiziabilität von Prüfungsentscheiden kommt nicht zum
Tragen (Merkli/Aeschlimann/Herzog, a.a.O.,  N. 27 zu Art. 78 lit. d VRPG).

d) Die Beschwerdeführerin führt aus, dass sie überzeugt sei, dass der vom Obergericht des
Kantons Uri in seinem Entscheid vom 29. Juni 2001 festgestellte Mangel auch dem zweiten nun-
mehr angefochtenen Entscheid der Vorinstanz vom 10. August 2001 anhafte. Die Beschwerdefüh-
rerin erhebt wiederum die Rüge der Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör in seinem
Teilgehalt auf Entscheidbegründung. Umstritten ist damit insoweit (wiederum) nicht die Bewertung
der Maturaprüfungen als solche und die vorliegende Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist insoweit
zulässig (Entscheid Obergericht des Kantons Uri vom 29.06.2001, OG V 01 9, S. 2).

e) Soweit sich die Rügen der Beschwerdeführerin auf die Bewertung ihrer Leistungen im
Fach Biologie beziehen, kann auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht eingetreten werden
(vgl. BGE vom 06.02.2001, 2A.49/2001, E. 2b). Dies betrifft etwa die Vorbringen der Beschwerde-
führerin zum Handeln des Biologielehrers in dem ihm zustehenden Entscheidungsspielraum
(Ermessen; Der Biologielehrer wollte von sich aus die Maturanote in Biologie aufrunden) und zu
dessen Kenntnissen, insbesondere auch als Klassenlehrer, ihrer Leistungen. Dies gilt auch, soweit
sich die Vorbringen darauf beziehen, dass die Vorinstanz im Rahmen des ihr zustehenden Ermes-
sens triftige Gründe für eine Notenkorrektur verlangt. Eine Verletzung von Rechtsvorschriften
(bspw. der Bestimmungen des aMaturitätsprüfungsregl. [Art. 35 Maturitätsprüfungsregl.]) in diesem
Zusammenhang wird schon nicht geltend gemacht.

Daraus ergibt sich, dass auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde einzig insoweit eingetreten
werden kann, als wiederum eine Verletzung des rechtlichen Gehörs gerügt wird.




